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RS OGH 1938/5/28 1Ob425/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1938

Norm

EO §209

Rechtssatz

N a c h § 209 EO ist spätestens nach vollständiger Berichtigung des Meistbotes die Tagsatzung zur Verteilung

anzuberaumen. Die Anberaumung dieser Tagsatzung kann auch in einem früheren Zeitpunkt erfolgen, wenn es

wahrscheinlich ist, daß es zu einer Wiederversteigerung nicht kommen wird.
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